
                                                                    
 

Teilnahmebedingungen 

Wettbewerb „Neuer Herbstfest-Pin 2026“ 

Die WV Veranstaltungs GmbH veranstaltet den Wettbewerb „Neuer Herbstfest-Pin 
2026“. Mit der Teilnahme am Wettbewerb erkennen die Teilnehmenden die folgenden 
Bedingungen an: 

 

1. Teilnahmeberechtigung 

Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen jeden Alters. 
Bei Minderjährigen ist im Falle des Gewinns die Zustimmung der Erziehungs-
berechtigten erforderlich. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter des 
Veranstalters, Mitglieder der Jury sowie unmittelbar mit der Durchführung des 
Wettbewerbs betraute Personen. 

 

2. Wettbewerbsgegenstand 

Gesucht wird ein Motiv für den offiziellen, limitierten Herbstfest-Pin 2026 des 
Rosenheimer Herbstfestes. 
Der gestalterische Stil ist frei wählbar (z. B. traditionell, modern, verspielt oder 
ikonisch), muss jedoch einen klaren Bezug zum Rosenheimer Herbstfest aufweisen. 
Der Herbstfest-Trommler kann, muss jedoch nicht Bestandteil des Motivs sein. 

 

3. Eigenständigkeit der Arbeit 

Das eingereichte Motiv muss eigenständig vom Teilnehmer erstellt worden sein. 

Die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI), KI-gestützten Bildgenerierungstools 
oder vergleichbaren automatisierten Gestaltungssystemen ist ausdrücklich aus-
geschlossen. 

Mit der Einreichung versichert der Teilnehmer, dass: 
 er Urheber des eingereichten Motivs ist 
 keine Rechte Dritter verletzt werden 
 das Werk frei von Rechten Dritter ist 

Der Veranstalter behält sich vor, eingereichte Beiträge bei Verstoß gegen diese 
Bedingungen vom Wettbewerb auszuschließen. 

 

 



                                                                    
 

Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte 
wegen der Verletzung von Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechten geltend 
machen. 

 

4. Einreichung und Einsendeschluss 

Die Beiträge sind bis spätestens 15. April 2026 beim Veranstalter einzureichen. 
Maßgeblich ist der fristgerechte Eingang. 

Einreichungsform: 

 per E-Mail an: buero-herbstfest@wv-gmbh-ro.de 

(Datei in guter Auflösung: PDF, PNG oder JPG) 

 per Post an: WV Veranstaltungs GmbH, Kaiserstraße 27, 83022 Rosenheim 

 

5. Auswahlverfahren 

Nach Einsendeschluss erfolgt eine Vorauswahl durch eine Jury des Veranstalters. 

Die ausgewählten Motive werden ab dem 27. April 2026 auf dem offiziellen Instagram-
Account @herbstfest.rosenheim zur öffentlichen Abstimmung vorgestellt. 

Das Ergebnis dieser Abstimmung entscheidet über das Gewinnermotiv. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

 

6. Gewinn und Bekanntgabe 

Das Gewinnermotiv wird als offizieller, limitierter Herbstfest-Pin 2026 produziert. 

Mit Gewinn erklärt sich der Teilnehmer einverstanden, dass sein Name öffentlich 
genannt wird. Der Gewinner bzw. die Gewinnerin wird im Rahmen des Miss-
Herbstfest-Finales Ende Juli 2026 öffentlich bekanntgegeben und gewürdigt. 

Zusätzlich erhält der Gewinner einen nicht in bar auszahlbaren Herbstfest Sach- und 
Erlebnispreis.  

 

 
 



                                                                    
 

7. Nutzungsrechte 

Mit der Teilnahme räumt der Teilnehmer dem Veranstalter im Falle der Auswahl seines 
Motivs das ausschließliche, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte 
Nutzungsecht ein, das Motiv für Zwecke des Herbstfestes zu nutzen. Dies umfasst 
insbesondere: 

 Herstellung und Vertrieb von Herbstfest-Pins 
 Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe 
 Nutzung zu Werbe- und Kommunikationszwecken (Print, Online, Social Media, 

Presse etc.) 
 Bearbeitung und Anpassung des Motivs für Produktionszwecke anderer 

Produkte 
 Digitale Bearbeitung zur Anpassung an das erforderliche Pin-Format 

Zusätzlich gilt: 

 Der Teilnehmer willigt ein, dass das Motiv beliebig bearbeitet, verändert, 
adaptiert und in andere Medienformate übertragen werden darf (§ 23 UrhG) 

 Die Rechteübertragung erfolgt als ausschließliches Nutzungsrecht gemäß § 
31 Abs. 3 UrhG 

 Der Teilnehmer verzichtet – soweit gesetzlich zulässig – auf das Recht auf 
Namensnennung (§ 13 UrhG) 

Die Rechteeinräumung und uneingeschränkte Nutzungserlaubnis erfolgt ohne 
gesonderte Vergütung über den ausgelobten Gewinn (siehe 6.) hinaus. 

 

8. Haftung 

Der Veranstalter haftet nicht für technische Störungen, Übertragungsfehler oder 
Datenverluste, soweit diese nicht auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten 
beruhen. 

 

9. Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Wettbewerbs 
verwendet. 
Weitere Informationen zum Datenschutz sind der Datenschutzerklärung des 
Wirtschaftlichen Verbandes Rosenheim e.V. bzw. der WV Veranstaltungs GmbH zu 
entnehmen. 

 



                                                                    
 

10. Schlussbestimmungen 

Der Veranstalter behält sich vor, den Wettbewerb aus wichtigem Grund anzupassen, 
zu ändern oder abzubrechen, sofern eine ordnungsgemäße Durchführung nicht 
gewährleistet werden kann. 

Der Rechtsweg hinsichtlich der Auswahlentscheidung ist ausgeschlossen. 

 


